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Norm

AVG §38;

BauO Wr §126 Abs1;

BauO Wr §126 Abs3;

EO §356;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. EO § 356 heute

2. EO § 356 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2021

3. EO § 356 gültig von 01.08.1989 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

Rechtssatz

Die Baubehörde hat in einem gemäß § 126 Abs. 1 und 3 Wr BauO geführten Verfahren zu klären, ob der Antragsteller

zur Bauführung bzw. den Instandsetzungsarbeiten, zu deren Vornahme die Erlassung eines Duldungsauftrages im Sinn

des § 126 Abs. 3 leg. cit. beantragt wurde, berechtigt ist, andernfalls es sich um keine notwendigen Arbeiten im Sinn

des § 126 Abs. 1 leg. cit. handelt. Die Entscheidung über den an die Baubehörde gestellten Antrag hängt somit u.a. von

der Frage ab, ob der Antragsteller dazu berechtigt ist, die Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen. Diese Berechtigung

kann im Eigentumsrecht oder auch in einem anderen, gegebenenfalls exekutiven, Recht begründet sein. Die Frage, ob

der Antragsteller dazu berechtigt ist, an der Abtrennungsmauer Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen, hat die

Baubehörde im Rahmen des Verfahrens nach § 126 Abs. 3 Wr BauO unter Zugrundelegung des Ermittlungsverfahrens

als Vorfrage im Sinne des § 38 AVG zu beantworten.Die Baubehörde hat in einem gemäß Paragraph 126, Absatz eins

und 3 Wr BauO geführten Verfahren zu klären, ob der Antragsteller zur Bauführung bzw. den Instandsetzungsarbeiten,

zu deren Vornahme die Erlassung eines Duldungsauftrages im Sinn des Paragraph 126, Absatz 3, leg. cit. beantragt

wurde, berechtigt ist, andernfalls es sich um keine notwendigen Arbeiten im Sinn des Paragraph 126, Absatz eins, leg.

cit. handelt. Die Entscheidung über den an die Baubehörde gestellten Antrag hängt somit u.a. von der Frage ab, ob der

Antragsteller dazu berechtigt ist, die Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen. Diese Berechtigung kann im

Eigentumsrecht oder auch in einem anderen, gegebenenfalls exekutiven, Recht begründet sein. Die Frage, ob der

Antragsteller dazu berechtigt ist, an der Abtrennungsmauer Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen, hat die

Baubehörde im Rahmen des Verfahrens nach Paragraph 126, Absatz 3, Wr BauO unter Zugrundelegung des

Ermittlungsverfahrens als Vorfrage im Sinne des Paragraph 38, AVG zu beantworten.
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